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Gender Care Gap

Sorgearbeit gerecht verteilen

Die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Ar-
beitsmarkt ist in Deutschland noch lange nicht erreicht 
– und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zwar ist die Er-
werbsquote von Frauen in den letzten zwei Jahrzehnten 
kontinuierlich gestiegen und zählt mittlerweile zu den 
höchsten in Europa, aber etwa die Hälfte aller beschäf-
tigten Frauen arbeitet in Teilzeit – während das nur 10 % 
der Männer tun. Obwohl sich der Gender Gap in der Er-
werbsbeteiligung also stark verringert hat, ist der Gender 
Gap in der wöchentlichen Arbeitszeit nach wie vor sehr 
hoch und steigt tendenziell noch. Der hohe Anteil der 
Teilzeit-Erwerbstätigkeit hat für Frauen viele Nachteile: In 
Teilzeitjobs werden pro Stunde geringere Löhne gezahlt, 
es gibt schlechtere Karriereperspektiven (Teilzeit gilt als 
Karrierekiller) und als Folge all dessen haben Frauen im 
Alter deutlich niedrigere Renteneinkommen als Männer – 
Stichwort: Gender Pension Gap.

Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen diesen 
Gender Gaps auf dem Arbeitsmarkt und einem weiteren 
Gender Gap, der sich im Privaten abspielt: dem Gender 
Care Gap. Dieser bezeichnet den Unterschied in der un-
bezahlten Sorgearbeit, also beispielsweise Kinderbetreu-
ung, Haushaltstätigkeiten und Pfl ege von Angehörigen. 
Empirischen Studien zufolge ist der Gender Care Gap 
sehr groß: Frauen leisten in etwa eineinhalb Mal so viel 
unbezahlte Sorgearbeit wie Männer, in manchen Lebens-
phasen, beispielsweise bei Paaren mit Kindern unter drei 
Jahren im Haushalt, sogar noch deutlich mehr, etwa dop-
pelt so viel. Da sich in genau dieser Lebensphase auch 
die Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt be-
ginnen auszuprägen, vor allem bei Löhnen und Arbeits-
zeit, liegt es nahe, staatlicherseits eine gleichberechtigte 
Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit zu fördern, um die 
Gender Gaps auf dem Arbeitsmarkt und damit auch die 
Altersarmut von Frauen zu bekämpfen.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum es höchs-
te Zeit ist, eine gleichberechtigtere Aufteilung der unbe-
zahlten Sorgearbeit durch entsprechende familien- und 
steuerpolitische Reformen zu fördern: Die Väter selbst 
wünschen sich das. Wie im Anfang Oktober erschienenen 
Väterreport 2021 des Bundesministeriums für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend dokumentiert ist, zeigen aktu-
elle Umfragen des Instituts für Demoskopie in Allensbach 
(IfD), dass sich mit 45 % fast die Hälfte aller Väter mit Kin-
dern unter zehn Jahren eine partnerschaftliche Aufteilung 
der Kinderbetreuung wünscht. Hingegen geben weniger 
als ein Fünftel (17 %) aller Väter an, dass sie eine solche 
Arbeitsteilung praktizieren.

Warum klaffen Wunsch und Wirklichkeit an dieser Stelle 
so stark auseinander? Einen Anhaltspunkt geben die im 
Väterreport genannten Umfragen. Auf die Frage, warum 
Väter keine oder nur kurze Elternzeit nehmen, werden 
fi nanzielle Motive als häufi gste Ursache genannt. Ver-
mutlich spielen fi nanzielle Motive aber auch über die El-
ternzeit hinaus eine wichtige Rolle bei der Aufteilung der 
Erwerbs- und Sorgearbeit in der Partnerschaft. Wir wis-
sen aus zahlreichen empirischen Studien, dass das Ehe-
gattensplitting – insbesondere in Kombination mit der 
steuerlichen Behandlung der Einkünfte aus Minijobs und 
der beitragsfreien Mitversicherung für Ehepartnerinnen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung – die Erwerbs-
beteiligung verheirateter Frauen speziell beim Wiederein-
stieg nach einer Erwerbspause hemmt. Und somit beför-
dert es das Modell „Mann arbeitet Vollzeit, Frau verdient 
in Teilzeit etwas dazu“.

Wie ließe sich das ändern? Konkrete Maßnahmen liegen 
schon seit langem auf dem Tisch: Beispielsweise könnten 
die Partnermonate beim Elterngeld von derzeit zwei der 14 
Monate sukzessive erhöht werden, bis eine hälftige Auf-
teilung der Elterngeldzeit für beide Elternteile erreicht ist. 
Eine weitere Maßnahme betrifft die Steuerpolitik: Reform-
vorschläge des Ehegattensplittings, etwa ein Übergang zu 
einem Realsplitting mit Übertragungsbetrag in Höhe des 
Grundfreibetrags, wären eine Möglichkeit, zu einer stär-
keren Individualisierung im Steuerrecht zu gelangen und 
somit die negativen Erwerbsanreize durch das derzeitige 
Ehegattensplitting zu vermindern. Die Wirkung einer sol-
chen Reform wäre noch stärker, wenn sie mit einer Ab-
schaffung der Minijobs oder einer deutlichen Senkung der 
Geringfügigkeitsgrenze einhergehen würde, wobei Aus-
nahmen für bestimmte Gruppen wie Schüler:innen, Stu-
dierende oder Rentner:innen denkbar wären.

Wenn es die Politik ernst meint mit der Bekämpfung von 
Gender Gaps auf dem Arbeitsmarkt und sie gleichzeitig 
den Anspruch hat, den Wünschen von Vätern und Müt-
tern gerecht zu werden, dann sollten diese Reformen jetzt 
dringend angegangen werden!

Katharina Wrohlich

DIW Berlin und Universität Potsdam

kwrohlich@diw.de

DOI: 10.1007/s10273-021-3016-0


